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Mitarbeiteranweisung 
Lichtbogenschweißen

Sicherer Umgang mit Lichtbogen-Schweißgeräten
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6.

10.

9.

Die 10 wichtigsten Punkte

Jede Art von Schweißarbeiten darf nur mit an den Arbeitsbe-
dingungen angepasster PSA erfolgen.

Schweißtechnische Arbeiten dürfen nur von Personen durchge-
führt werden, die mindestens 18 Jahre alt sind (Ausnahmen 
siehe Kap. 3).

Die Arbeitsplätze zum Lichtbogenschweißen müssen so einge-
richtet sein, dass unbeteiligte Mitarbeiter gegen schädliche 
Einwirkung optischer Strahlung auf Augen und Haut geschützt 
sind. 

Vor dem Schweißen sind Schweißgeräte immer auf ihre ord-
nungsgemäße Aufstellung, Beschaffenheit und Dichtheit (Schutz-
gasflasche) unter Betriebsverhältnissen zu prüfen.

Am Schweißplatz hat sich nur das Gerät zu befinden, das zur 
Durchführung der Arbeiten notwendig ist. Weitere Geräte, die 
nicht benötigt werden, sind zu entfernen.

Im Umfeld von Ex-Zonen und Ex-Räumen ist das Schweißen 
generell untersagt. 

Das Handling von Schutzgasflaschen erfordert höchste Umsicht. 
Die unter Kap. 5.9 aufgeführten Verhaltens- und Umgangsregeln 
sind stets einzuhalten.

Vor, während und nach Schweißarbeiten sind alle Maßnahmen 
zu ergreifen, um einen Brandausbruch zu verhindern.

Schutzgasflaschen müssen nach der Schweißarbeit druckentleert 
werden. Schweißgerät, Kabel und Gasschläuche sind dabei 
UVV-konform aufzuräumen. 

Es sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine elektrische 
Gefährdung zu vermeiden (vgl. Kap. 5.4). 
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Ich,

Vorname, Familienname

geb. am

wohnhaft: PLZ, Ort, Straße

wurde hinsichtlich der korrekten Handhabung und der Gefahren im Umgang mit 
Lichtbogen-Schweißgeräten unterwiesen. Ich bestätige, die Mitarbeiteranweisung 
 „Lichtbogenschweißen“ erhalten zu haben und verpflichte mich
•	 gemäß	dieser	Mitarbeiteranweisung	zu	handeln	und
•	 	in	Notfällen	Rücksprache	mit	meiner	Firma	zu	halten,	um	das	weitere	Vorgehen	zu	

klären.

Ort/Datum     Unterschrift des Mitarbeiters

Bestätigung für den ArbeitgeberQuickCheck: Gefahrenvermeidung bei Lichtbogen- 
 Schweißgeräten

Bei	Nichtgebrauch	 
Gasschläuche  
druckentleeren!

Bei Benutzung  
der Schweißstromquelle  
elektrische Gefährdung  
vermeiden!

Kabel und Schläuche bei  
Nichtgebrauch	UVV-konform	 
aufräumen!

Bei	Nichtgebrauch	
immer abschalten!

Auf Standsicherheit der 
Schweißstromquelle achten!
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Diese Anweisung richtet sich an alle Mitarbeiter von 
Kfz-Werkstätten und Autohäusern, die mit Schweiß-
geräten mittelbar oder unmittelbar in ihrem tägli-
chen Berufsalltag zu tun haben. Sie hat zum Ziel, 
über alle potentiellen Gefährdungen, die im Umgang 
mit Schweißgeräten entstehen können, zu informie-
ren. Hierzu gehört es auch, die gültigen Gesetze zu 
kennen, einzuhalten und umzusetzen. Sie werden 
daher an den entsprechenden Stellen genannt. 

Zur Verantwortung des Unternehmers gehört es vor 
dem Hintergrund der innerbetrieblichen Sicherheit, 
dass Sie diese Mitarbeiteranweisung gelesen und 
verstanden haben und somit befähigt sind, die hier 
genannten Inhalte umzusetzen. Die angehängte Kar-
te „Bestätigung für den Arbeitgeber“ dient dem 
Nachweis der erfolgten Unterweisung. Sie stellt aber 
keinen Auftrag dar. Bedenken Sie, dass Sie mit der 
Leistung Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie die 
Inhalte verstanden haben. Fragen Sie daher bei Zwei-
feln lieber nach und unterschreiben Sie erst dann.

Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV; u. a. DGUV 
Regel 100 – 500, Kapitel 2.26 „Schweißen, Schnei-
den und verwandte Verfahren“), die von den Be-
rufsgenossenschaften verbindlich verfasst werden, 
sind die wichtigste Grundlage dieser Mitarbeiteran-
weisung. Neben dieser Mitarbeiteranweisung soll-
ten daher auch die für den Kfz-Werkstatt-Alltag rele-
vanten UVV gelesen werden.

In dieser Mitarbeiteranweisung finden Sie die wich-
tigsten Verhaltensmaßregeln, die für ein sicheres Ar-
beiten mit Lichtbogen-Schweißgeräten in der Kfz-
Werkstatt erforderlich sind. Daneben enthält sie auch 
Begriffsbestimmungen und Vorschriften bezüglich 
der technischen Ausrüstung, Anweisungen zur PSA 
(persönlichen Schutzausrüstung) und erklärt die Fol-
gen bei Nichtbeachtung. Wo immer es für den siche-
ren Umgang des Mitarbeiters mit der Lichtbogen-
Schweißtechnik nötig ist, werden für die jeweiligen 
Schweißverfahren auch die wichtigsten Bestandteile 
der technischen Ausrüstung erklärt. 

Diese Mitarbeiteranweisung ersetzt weder 
den so genannten Schweißerpass noch ist sie 
eine Betriebsanweisung „Schweißen“. Sie soll 
zum sicheren Umgang mit der Lichtbogen-
schweißtechnik anhalten.

Grundlage UVV1.

Was ist Schweißen?2.
„Schweißen“ bezeichnet Verfahren zum Vereinigen 
metallischer Werkstoffe. Hierzu werden Wärme oder 
Kraft und gegebenenfalls Schweißzusätze eingesetzt. 
Die häufigsten Schweißverfahren, die in der Kfz-
Werkstatt zum Einsatz kommen, sind
 » Lichtbogenschweißen (z. B.: Lichtbogenhand-

schweißen, Plasmaschweißen, Schutzgasschwei-
ßen),

 » Widerstandsschweißen (u. a. Punktschweißen, 
Rollennahtschweißen, Buckelschweißen) und 

 » Gasschweißen.

Obwohl das Lichtbogenschweißen in der Kfz-Werk-
statt in der Kfz-Mechatroniker-Ausbildung nicht 
mehr berücksichtigt wird, ist es noch immer eine 
Standardarbeit in den Kfz-Werkstätten. 
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Allgemein gehört das Lichtbogenschweißen zu den 
Schmelzschweißverfahren bei örtlich begrenztem 
Schmelzfluss mit oder ohne gleichartigem Schweiß-
zusatz. Im Gegensatz zum Löten wird dabei die Li-
quidustemperatur (Schmelztemperatur) der Grund-
werkstoffe überschritten. 
Unter Schneiden wird hingegen ein thermisches 
Trennen metallischer Werkstoffe verstanden. Die 
bekanntesten Schneidverfahren sind u. a. Brenn-
bohren, Brennfugen, Brennschneiden, Lichtbogen-
Sauerstoffschneiden und Plasmaschneiden.

Begriffsbestimmungen:
DIN 1910 Teil 1: Schweißen; Begriffe, Einteilung 
der Schweißverfahren
DIN 1910 Teil 2: Schweißen; Schweißen von Me-
tallen; Verfahren
DIN 1910 Teil 4: Schweißen; Schutzgasschweißen; 
Verfahren
DIN 1910 Teil 5: Schweißen; Schweißen von Me-
tallen; Widerstandsschweißen; Verfahren)
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stell-Nr. 6167) verwiesen. Siehe auch: Technische 
Regeln Druckgase TRG 280: Allgemeine Anforde-
rungen an Druckgasbehälter – Betreiben von Druck-
gasbehältern

Beachten Sie:
Schweißgeräte beinhalten zum Materialvorschub 
(MAG) bzw. zur Gassteuerung (WIG) und für die 
Kühlsysteme (Ventilator) elektrisch angetriebene 
Teile, so dass es sich um Maschinen im Sinne der 
Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG handelt.
Ein reiner Schweißtrafo hingegen ohne Kühlsys-
tem, z. B. ein Kleinschweißgerät zum Schweißen 
mit Stabelektroden (ohne elektrisch bewegte Teile 
und ohne Ventilator), ist der Niederspannungsricht-
linie 2006/95/EG zuzuordnen.

Bei Nichtbeachtung dieser Verordnungen 
drohen Bußgelder. Führungskräfte und 
Unternehmer können in persönliche Haftung 
genommen werden, die Versicherung verwei-
gert den Schutz, bei Personenschäden wird 
die gesamte Schweißanlage stillgelegt.

5.3 Verhaltensmaßregeln beim 
 Lichtbogenschweißen

Der Mitarbeiter muss bei Schweißarbeiten folgen-
de Sicherheitsregeln einhalten:
 » Lichtbogen-Zündversuche dürfen ausschließlich 

an dafür vorgesehenen Stellen durchgeführt 
werden.

 » Der Stabelektrodenhalter oder Lichtbogenbren-
ner muss so gehalten werden, dass kein Strom 
durch den menschlichen Körper fließen kann.

 » Stabelektrodenhalter oder Lichtbogenbrenner 
sind so abzulegen, dass ein elektrischer Kontakt 
mit leitfähigen Teilen, dem Stromquellengehäuse 
oder dem Werkstück ausgeschlossen ist.

 » Es dürfen nur Stabelektrodenhalter, Lichtbogen-
brenner und Schweißleitungen verwendet wer-
den, die technisch einwandfrei sind.
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Ungeeignet sind alle glänzenden, hell-
farbigen Oberflächen.

Bei nicht ortsgebundenen Schweißarbeiten kann bei 
kurzer Arbeitszeit das Einhalten eines Abstandes von 
einigen Metern zu den Arbeitsplätzen anderer Mitar-
beiter als ausreichend angesehen werden. Beachten 
Sie jedoch, dass helles Licht auch indirekt gefährden-
de Auswirkungen haben kann, z. B. durch eine Fehl-
reaktion infolge von Blendung oder Irritation.

5.1 Verantwortung für die Schweißtechnik

Sämtliche für das Schweißen benötigte Anlagen in-
klusive der Werkzeuge und der PSA müssen so be-
schaffen sein, dass sie den zu erwartenden Bean-
spruchungen standhalten und Mitarbeiter nicht 
gefährdet werden. Die elektro- und gastechnischen 
Anlagen und Betriebsmittel müssen daher regel-
mäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand ge-
prüft werden. Vor dem ersten Einsatz eines Lichtbo-
gen-Schweißgerätes ist die Bedienungsanleitung 
sorgfältig zu lesen.

5.2 Ordnungsgemäßer Zustand des 
 Lichtbogen-Schweißgerätes 

Schweißgeräte und Einrichtungen auf Basis der 
Lichtbogentechnik (Schweißstromquellen, Draht-
vorschubgeräte, Stabelektrodenhalter, Lichtbogen-
brenner, Schweißleitungsanschlüsse und -verbin-
der, Schweißstromkreis, Widerstandsschweißein-
richtungen) müssen mindestens vierteljährlich 
einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen wer-
den. Dabei ist ihr ordnungsgemäßer Zustand und 
die Funktion der sicherheitstechnischen Einrichtun-
gen zu prüfen. Hinzu kommt auch die Prüfung der 
Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströ-
me auf Wirksamkeit.
Mindestens einmal jährlich ist eine Sichtprüfung 
der geöffneten Steckverbindungen, eine Isolations-
prüfung des Eingangs- und Ausgangsstromkreises 
gegen den Körper und eine Prüfung beider Strom-
kreise gegeneinander nach einer inneren Reinigung 
der Schweißstromquelle durchzuführen.

Auch vor jeder Benutzung ist das Schweißgerät ei-
ner Sichtprüfung zu unterziehen. Sind Komponen-
ten oder Sicherheitsvorrichtungen beschädigt oder 
abgenutzt, muss das Gerät außer Dienst gestellt 
werden. 
Zum sicheren Umgang mit Schutzgasflaschen sei 
auf die „Mitarbeiteranweisung Gasschweißen“ (Be-

Sicherer Umgang mit  
Lichtbogen-Schweißgeräten5.
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Schweiß-

verfahren*

Un- bis 

niedrig-

legierte 

Stähle 

Alu-

minium

Hoch-

legierte 

Stähle, 

Nicht-

Eisen-Me-

talle außer 

Aluminium 

beschich-

tete 

Stähle

Lichtbogen- 

Schweißen

örtlich örtlich örtlich örtlich

MIG- und MAG-

Schweißen

örtlich örtlich örtlich örtlich

WIG-Schweißen örtlich örtlich örtlich örtlich

WIG mit thori-

umoxidfreien 

Wolframelekt-

roden

Raum-

lüftung

Raum-

lüftung

Raum-

lüftung

Raum-

lüftung

Brenn schneiden Raum-

lüftung

Raum-

lüftung

örtlich Raum-

lüftung

*  TRGS 900: Arbeitsplatz-Grenzwerte 
TRGS 903: Biologische Grenzwerte 
TRGS 905: Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder 
oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe

Hinsichtlich der Freisetzung von Schadstoffen siehe 
BG-Informationen
 » Schadstoffe beim Schweißen und bei verwand-

ten Verfahren (BGI 593),
 » Umgang mit thoriumoxidhaltigen Wolfram-

elektroden beim Wolfram-Inertgasschweißen 
(WIG) (DGUV Information 209-049; bisher: BGI 
746). 

Brand- und Explosionsgefahr6.
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Um die Emissionen beim Lichtbogenschweißen 
möglichst gering zu halten, müssen der Arbeit-
geber  und auch der Mitarbeiter unter Beachtung 
der schweißtechnischen Machbarkeit diejenigen 
Schweißverfahren auswählen, bei denen die Frei-
setzung von Schadstoffen möglichst gering ist. Dies 
ist z. B. das Wolfram-Inertgasschweißen (WIG-
Schweißen) mit thoriumoxidfreien Wolframelektro-
den. Beim WIG-Schweißen mit thoriumoxidhaltigen 
Wolframelektroden enthält der Schweißrauch je-
doch Anteile an radioaktiven Stoffen. Diese sind 
beim Schweißen mit Gleichstrom wesentlich gerin-
ger als beim Schweißen mit Wechselstrom.

Auch die Impuls-Lichtbogentechnik beim MIG/
MAG-Schweißen ist – soweit technisch möglich – 
dem Gasschweißen vorzuziehen. Durch die Anwen-
dung dieser Technik sind die Schweißrauchemis-
sionsraten erheblich geringer als beim 
konventionellen MIG/MAG- oder Gasschweißen.

Um freigesetzte Chromate zu verhindern, ist das 
Schutzgasschweißen mit hochlegiertem Schweiß-
draht dem Lichtbogenhandschweißen mit umhüll-
ten hochlegierten Stabelektroden vorzuziehen, da 
hier wesentlich geringere Mengen krebserzeugen-
der Anteile (Chromate) im Rauch frei gesetzt wer-
den. Werden hingegen Nickelbasiswerkstoffe oder 
Reinnickel als Schweißzusatz verwendet, ist die Frei-
setzung von krebserzeugenden Anteilen (Nickelo-
xid) im Schweißrauch beim Lichtbogenhandschwei-
ßen geringer als beim MIG/MAG-Schweißen.

Nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist 
Schweißrauch als Gefahrstoff zu handhaben. Die 
nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, welche 
Lüftungsart vorgeschrieben ist.
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